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§ 1 Einleitung

A. Der Fall „Drachenlord“ als Paradebeispiel  
für eine Internetbeschränkung

„Das Ziel ist es Herrn Winkler aus dem Internet zu bekommen.“1 Dies wol-
len einerseits die „Haider“ des „Drachenlords“, andererseits die Justiz und die 
Strafverfolgungsbehörden. 

Der Fall des Drachenlords beschäftigt die Medien nun seit gut zehn Jahren und 
zeigt eindrucksvoll, was passiert, wenn Cybermobbing außer Kontrolle gerät. 
Rainer Winkler begann im Jahre 2011 YouTube-Videos zu drehen, mit denen er 
im Laufe der Zeit immer größere Bekanntheit erlangte. Doch es ist ein fragwürdi-
ger Ruhm, denn Winkler wird von der Online-Community nicht gefeiert, sondern 
verspottet. Eine Hetzjagd beginnt, an der sich tausende Menschen beteiligen, die 
sich selbst als „Haider“ bezeichnen. Angelehnt an Winklers Aussprache des eng-
lischen Begriffs „Hater“. Die gezielten Provokationen gegen Winkler nennen sie 
das „Drachengame“. Ziel ist es, Winkler zu einem Wutausbruch zu verleiten – was 
auch immer wieder von Erfolg gekrönt ist.2 Die Auswirkungen des Mobbings be-
kam jedoch nicht nur Winkler zu spüren. Nachdem Winkler 2014 als Reaktion auf 
die Provokationen im Internet seine Adresse mit dem Zusatz „Kommt zu mir“ be-
kannt gab, erlangte das Dorf Altschauerberg zweifelhafte Bekanntheit.3 Die Polizei 
wurde über mehrere Jahre mehrfach täglich zu Einsätzen gerufen, da sich immer 
wieder „Haider“ in das Umfeld von Winklers Haus begaben, um ihn herauszu
locken und zu provozieren.4 Dies geschah nicht zuletzt, weil Winkler mit extremer 
Gegenwehr auf die Angriffe reagierte. Im Zuge dessen stand er bereits mehrfach 
wegen Körperverletzungs- und Beleidigungsdelikten vor Gericht. Den Höhepunkt 
fand das Drachengame im August 2018 beim „Schanzenfest“. Mit dem Namen 
beziehen sich die „Haider“ auf Winklers Wohnhaus in Altschauerberg, das sie 
„Drachenschanze“ getauft haben. Rund 800 „Haider“ fanden sich vor Ort ein und 

	 1	GSI.news, Interview mit einem Drachenlord Hater, 08. 07. 2022, abrufbar unter: https://
www.gsi-news.at/2021/11/03/interview-mit-einem-drachenlord-hater/ (zuletzt 26. 04. 2024).
	 2	Stern, Er schlug aus Verzweiflung mit einer Taschenlampe zu: Drachenlord Rainer Winkler 
entkommt knapp einer Haftstrafe, 23. 03. 2022, abrufbar unter: https://www.stern.de/digital/
online/youtuber-drachenlord-erneut-vor-gericht--bewaehrung-statt-haft-31724004.html (zu-
letzt 26. 04. 2024).
	 3	Stern, Er schlug aus Verzweiflung mit einer Taschenlampe zu: Drachenlord Rainer Winkler 
entkommt knapp einer Haftstrafe.
	 4	LTO, Der „Drachenlord“ muss doch nicht ins Gefängnis, 24. 03. 2022, abrufbar unter:  
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/lg-nuernberg-fuerth-freiheitsstrafe-bewaehrung-youtuber- 
drachenlord/ (zuletzt 26. 04. 2024).

https://www.gsi-news.at/2021/11/03/interview-mit-einem-drachenlord-hater/
https://www.gsi-news.at/2021/11/03/interview-mit-einem-drachenlord-hater/
https://www.stern.de/digital/online/youtuber-drachenlord-erneut-vor-gericht--bewaehrung-statt-haft-31724004.html
https://www.stern.de/digital/online/youtuber-drachenlord-erneut-vor-gericht--bewaehrung-statt-haft-31724004.html
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/lg-nuernberg-fuerth-freiheitsstrafe-bewaehrung-youtuber-drachenlord/
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/lg-nuernberg-fuerth-freiheitsstrafe-bewaehrung-youtuber-drachenlord/
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belagerten Winklers Grundstück. Es kam zu mehreren Platzverweisen und Fest-
nahmen durch die Polizei.5 

Im Jahre 2021 stand Winkler erneut wegen diverser Vorfälle vor Gericht. Das 
AG Neustadt a.d. Aisch verurteilte ihn zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei 
Jahren, ohne diese zur Bewährung auszusetzen.6 Dieses Urteil wurde vom LG 
Nürnberg-Fürth aufgehoben, nachdem Verteidigung und Staatsanwaltschaft Be-
rufung eingelegt hatten.7 Winklers Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, unter 
anderem versehen mit der Weisung sich einer Medienberatung zu unterziehen. Vor 
dem Gerichtsgebäude fand eine regelrechte Party derer statt, die Winkler nun als 
Krönung des Drachengames endlich in Haft sehen wollten, um ihn an einer wei-
teren Internetpräsenz zu hindern.8 „Haider“ hatten in der Vergangenheit bereits in 
Eigenregie versucht Winkler aus dem Netz zu vertreiben, indem sie ihm am Ver-
teilerkasten das Internet gekappt hatten. Davon waren neben Winkler jedoch auch 
weitere Bewohner des Dorfs betroffen.9 

Der endgültige Ausgang des Prozesses ist jedoch noch offen, nachdem die 
Staatsanwaltschaft Revision gegen das Urteil des LG eingelegt hatte.10 Das Thema 
der Internetnutzung seitens Winkler kam in beiden Verhandlungen auch durch die 
Justiz zur Sprache. Schon im Vorlauf des Verfahrens vor dem Amtsgericht Neu-
stadt a.d. Aisch hatte die Richterin Winkler vorgeschlagen, erneut eine Bewäh-
rungsstrafe festzusetzen. Dafür hätte Winkler sich bereit erklären müssen, seine 
YouTube Karriere ruhen zu lassen.11 Winkler ließ sich darauf nicht ein, weshalb es 
zur Verurteilung ohne Strafaussetzung kam. Im Rahmen des Verfahrens hatte die 
Richterin Winkler mehrfach darauf hingewiesen, dass der „nicht nur kurzfristige 
Rückzug aus den sozialen Medien für diesen mittlerweile die einzige Möglichkeit 

	 5	Spiegel, „Schanzenfest“ beim Drachenlord mit Großaufgebot verhindert, 21. 10. 2018, ab-
rufbar unter: https://www.spiegel.de/panorama/leute/drachenlord-schanzenfest-beim-youtuber-
drachenlord-verhindert-a-1234331.html (zuletzt 26. 04. 2024).
	 6	LTO, Der „Drachenlord“ muss ins Gefängnis, 22. 10. 2021, abrufbar unter: https://www.lto.
de/recht/nachrichten/n/drachenlord-rainer-w-youtube-internet-soziale-medien-justiz-bayern/ 
(zuletzt 26. 04. 2024).
	 7	LTO, Youtuber „Drachenlord“ steht erneut vor Gericht, 17. 03. 2022, abrufbar unter: 
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/drachenlord-prozess-lg-nuernberg-berufung/ (zuletzt 
26. 04. 2024).
	 8	Stern, Er schlug aus Verzweiflung mit einer Taschenlampe zu: Drachenlord Rainer Winkler 
entkommt knapp einer Haftstrafe.
	 9	Wienand / Kreil, „Drachenlord“-Prozess in Nürnberg: Zeugen-Festnahme vor Gericht, 
24. 03. 2022, abrufbar unter: https://www.t-online.de/region/nuernberg/news/id_91881588/-
drachenlord-prozess-in-nuernberg-zeugen-festnahme-vor-gericht.html (zuletzt 26. 04. 2024).
	 10	LTO, Revision gegen „Drachenlord“-Urteil eingelegt, 25. 03. 2022, abrufbar unter: https://
www.lto.de/recht/nachrichten/n/drachenlord-staatsanwaltschaft-legt-revision-gegen-urteil-
zweite-instanz/ (zuletzt 26. 04. 2024).
	 11	Löw, Gefängnis droht: YouTuber „Drachenlord“ steht ab heute wieder vor Gericht, 
21. 10. 2021, abrufbar unter: https://www.nordbayern.de/region/neustadt-aisch-bad-windsheim/
gefangnis-droht-youtuber-drachenlord-steht-ab-heute-wieder-vor-gericht-1.11375918 (zuletzt 
26. 04. 2024).

https://www.spiegel.de/panorama/leute/drachenlord-schanzenfest-beim-youtuber-drachenlord-verhindert-a-1234331.html
https://www.spiegel.de/panorama/leute/drachenlord-schanzenfest-beim-youtuber-drachenlord-verhindert-a-1234331.html
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/drachenlord-rainer-w-youtube-internet-soziale-medien-justiz-bayern/
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/drachenlord-rainer-w-youtube-internet-soziale-medien-justiz-bayern/
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/drachenlord-prozess-lg-nuernberg-berufung/
https://www.t-online.de/region/nuernberg/news/id_91881588/-drachenlord-prozess-in-nuernberg-zeugen-festnahme-vor-gericht.html
https://www.t-online.de/region/nuernberg/news/id_91881588/-drachenlord-prozess-in-nuernberg-zeugen-festnahme-vor-gericht.html
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/drachenlord-staatsanwaltschaft-legt-revision-gegen-urteil-zweite-instanz/
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/drachenlord-staatsanwaltschaft-legt-revision-gegen-urteil-zweite-instanz/
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geworden [sei], ein störungsfreies und ansatzweise selbstbestimmtes Leben führen 
zu können.“12 Eine entsprechende Einsicht habe das Gericht bei dem Angeklag-
ten nicht erkannt. Das Paradoxe an dem Fall sieht das Gericht darin, dass Winkler 
seine Online Reichweite erst durch die „Haider“ erlangt habe. Allein die Online-
präsenz Winklers, unabhängig von deren Inhalt, genüge, um den Hass immer wei-
ter zu schüren. Seinen Anteil an dieser Dynamik erkenne Winkler jedoch nicht.13

Auch das LG Nürnberg-Fürth hat sich mit der ungewöhnlichen Problematik 
auseinandergesetzt, dass Winkler als Betroffener des Mobbings den Mob gleich-
zeitig gezielt weiter anfüttert. Dabei wird Winkler nicht allein von Geltungsdrang, 
sondern auch von finanziellen Interessen getrieben. Durch den über YouTube ge-
schürten Hass kann er Einnahmen generieren.14 Eine weitere Finanzierungsquelle, 
in Form von Erwerbsarbeit, hat Winkler nicht.15 Aus diesem Grund ist das Gericht 
der Auffassung, sich mit einem Hinweis an Winkler begnügen zu müssen, in Zu-
kunft zurückhaltender zu sein. Zum Aussprechen eines Berufsverbots sah sich das 
Gericht im Falle des YouTubers nicht befugt, da Winkler mit den Videos sein Geld 
verdiene.16

Die Gerichte haben sich erkennbar mit der Verhängung von Internet- oder auch 
nur YouTube-Verboten auseinandergesetzt und deren Anwendbarkeit im konkreten 
Fall verneint. An dem Fall wird deutlich, dass das Internet den notwendigen Rah-
men zur Begehung und Vorbereitung von Straftaten liefern kann. In diesem Zuge 
zeigt sich auch, dass die Regulation des Aufenthalts im Internet ein bisher wenig 
erforschtes Feld ist. Die Gerichte stehen der steigenden Verlagerung von Strafta-
ten ins Internet damit ohne angepasste Reaktionsmaßnahmen gegenüber.17 Diesen 
Aufholbedarf hat auch die Gesetzgebung erkannt, was sich im Gesetzesvorhaben 
zu einem Gesetz gegen digitale Gewalt widerspiegelt.18 Dieses Gesetz soll auch 
richterlich erlassene Accountsperren im Internet ermöglichen. Dabei handelt es sich 
jedoch um eine Maßnahme, die sich an die Internetdienstbetreiber:innen richtet.19 

	 12	AG Neustadt a.d. Aisch, Urt. v. 21. 10. 2021 – 7 Ds 955 Js 163614/19.
	 13	AG Neustadt a.d. Aisch, Urt. v. 21. 10. 2021 – 7 Ds 955 Js 163614/19.
	 14	Wienand / Kreil, „Drachenlord“-Prozess in Nürnberg: Zeugen-Festnahme vor Gericht.
	 15	Stern, Er schlug aus Verzweiflung mit einer Taschenlampe zu: Drachenlord Rainer Winkler 
entkommt knapp einer Haftstrafe.
	 16	LTO, Der „Drachenlord“ muss doch nicht ins Gefängnis.
	 17	So schon Wieduwilt, K&R 2016, 131 (131) mit der Forderung nach einer „Fußfessel“ für 
das Internet; Painter, USA Bulletin March 2001, 43 (43 ff.); Khilman, International Journal 
of Baltic Law February 2004, 56 (56 ff.); zur etablierten Praxis der Internet-bans in den USA 
Krause / Pazicky, Federal Sentencing Reporter February 2008, 201 (201 ff.).
	 18	Bundesministeriums der Justiz, Eckpunktepapier des Bundesministeriums der Justiz 
zum Gesetz gegen digitale Gewalt, April 2023, abrufbar unter: https://www.rosenburg.bmj. 
de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Digitale_Gewalt_Eckpunkte.pdf?__blob= 
publicationFile&v=2 (zuletzt 26. 04. 2024).
	 19	Bundesministeriums der Justiz, Eckpunktepapier des Bundesministeriums der Justiz zum 
Gesetz gegen digitale Gewalt, S. 4 ff.
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